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RS UVS Kärnten 1994/11/22 KUVS-
1612/3/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1994

Rechtssatz

Die Rechtfertigung des Beschuldigten, er habe einen Ausländer aus einem gewissen Mitleid heraus helfen wollen und

es deshalb zugelassen, daß dieser für ihn Arbeiten verrichtet, exkulpiert von der verwaltungsstrafrechtlichen

Verantwortung nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz nicht, weil die gesetzwidrige Beschäftigung von Ausländern

eine nicht unbeträchtliche Störung der Ordnung auf dem Arbeitsmarkt darstellt, wobei vorliegend die gesetzwidrige

Beschäftigung einen außerordentlichen Ö5entlichkeitswert deshalb erlangte, weil der Ausländer einen Arbeitsunfall

erlitten hat und infolge seiner Verletzungen vom Rettungdienst in das Arbeitsunfallkrankenhaus gebracht werden

mußte.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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